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A.
Allgemeiner Teil

Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), die
in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für
…

e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, sowie
Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten,

f) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt
werden,

g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten,

h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, sofern
deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

i) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV,

…

(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte,

c) studentische Hilfskräfte,

d) Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen Forschungsein-
richtungen.

Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 3:

1. Ausgenommen sind auch wissenschaftliche und künstlerische Assistentinnen/Assis-
tenten, Oberassistentinnen/Oberassistentinnen, Oberingenieurinnen/Oberingenieure
und Lektoren beziehungsweise die an ihre Stelle tretenden landesrechtlichen Perso-
nalkategorien, deren Arbeitsverhältnis am 31. Oktober 2006 bestanden hat, für die
Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.
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2. Ausgenommen sind auch künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musikhochschulen,
deren Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2011 bestanden hat, für die Dauer des un-
unterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.

(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderregelungen
für nachstehende Beschäftigtengruppen:
…

e) Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44),

…
2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-L.

§ 2
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden,
wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusammen-
hang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis.

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können
gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine
kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren An-
schluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit.

§ 3
Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß
auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.

…

(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzei-
tig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen
oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen
Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchti-
gen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den
Bestimmungen, die beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden.

(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu ver-
pflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der arbeits-
vertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es
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sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen
Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber.

(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten.
2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.
4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für
sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personal-
akten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die Be-
amten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung.

§ 4
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder abge-
ordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des
bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet
werden, so sind sie vorher zu hören.

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1:

1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäftigung bei
einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen
Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Beschäftigung
bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers un-
ter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer
Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten
zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden.
3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach
Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2:

Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die vorüberge-
hende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der TV-L nicht zur
Anwendung kommt.

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des
Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete
Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613 a BGB sowie
gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.
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Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3:

1Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die auf
Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der Personalgestellung
werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich geregelt.

§ 5
Qualifizierung

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen In-
teresse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von Ef-
fektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Stei-
gerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen
Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung.

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot
dar. 2Aus ihm kann für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Ab-
satz 4 abgeleitet werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen
und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen
der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 5Weitergehende Mitbestimmungsrech-
te werden dadurch nicht berührt.

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die
übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit;
Umschulung) und

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung).

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Beschäf-
tigten schriftlich bestätigt.

(4) 1Beschäftigte haben – auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d – Anspruch
auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In diesem wird festge-
stellt, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 3Dieses Gespräch kann auch als
Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich
zu führen.

(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.

(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme – ein-
schließlich Reisekosten – werden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, soweit sie nicht
von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird in einer Qualifizie-
rungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer fai-
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ren Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individuellen Nutzens
zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen.

(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c kann
eine Rückzahlungspflicht der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in Verbindung mit der
Bindung der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber vereinbart werden. 2Dabei kann die/der
Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeitgeber Aufwendungen oder Teile davon für
eine Qualifizierungsmaßnahme zu ersetzen, wenn das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der/
des Beschäftigten endet. 3Dies gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte nicht innerhalb von
sechs Monaten entsprechend der erworbenen Qualifikation durch die Qualifizierungs-
maßnahme beschäftigt wird, oder wenn die Beschäftigte wegen Schwangerschaft oder
Niederkunft gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe des
Rückzahlungsbetrages und die Dauer der Bindung an den Arbeitgeber müssen in einem
angemessenen Verhältnis stehen.

(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezo-
gen werden.

(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so
angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird.

Abschnitt II
Arbeitszeit

§ 6
Regelmäßige Arbeitszeit

(1) 1…
2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeits-
zeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus notwendigen be-
trieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden.

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 kann
bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, sowie
für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle ein längerer Zeitraum zugrunde
gelegt werden.

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschäf-
tigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Tabellenentgelts und
der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile von der Arbeit freige-
stellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht
erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren.
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3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für
den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienst-
planmäßig ausgefallenen Stunden.

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3:

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen des
Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müss-
ten.

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer Be-
triebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 Arbeitszeitgesetz
von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4:

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Ar-
beitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie
Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendig-
keiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit so-
wie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zu-
stimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit ver-
pflichtet.

(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von
bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleis-
teten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgeleg-
ten Zeitraums ausgeglichen.

(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche
Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täglichen
Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach
Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schicht-
arbeit.

(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz Anwen-
dung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem landesbezirklichen
Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zu-
stande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat.

(10)1In Verwaltungen und Betrieben, in denen aufgrund spezieller Aufgaben (zum Beispiel
Ausgrabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich verstärkte Tätig-
keiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stun-
den in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlängert werden. 2In diesem Fall muss
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durch Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Aus-
gleichszeitraums nach Absatz 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt
werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Beschäftigte gemäß §§ 41 bis 43.

(11)…

§ 7
Sonderformen der Arbeit

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäftigte
durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herangezo-
gen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbro-
chen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten
sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel
des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von
längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13
Stunden geleistet wird.

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhal-
ten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außer-
halb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhal-
ten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem ver-
gleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte re-
gelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Voll-
beschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten.

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die
über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1)
für die Woche dienstplanmäßig beziehungsweise betriebsüblich festgesetzten Arbeits-
stunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen
werden.

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 45 Stunden
oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus,
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b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb der
Rahmenzeit,

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festgelegten
täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeits-
stunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplan-
turnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

§ 8
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzu-
schläge. 2Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde
a) für Überstunden

…

b) für Nachtarbeit 20 v. H.,

c) für Sonntagsarbeit 25 v. H.,

d) bei Feiertagsarbeit

– ohne Freizeitausgleich 135 v. H.,

– mit Freizeitausgleich 35 v. H.,

e) für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v. H.,

f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im
Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt, 20 v. H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen
Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c) bis
f) wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Beschäftigten können,
soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Ver-
hältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem je-
weiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt (faktorisiert) und ausgegli-
chen werden. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1:

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der je-
weiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4.
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:

1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden.
2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzu-
schlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v. H. gezahlt.

(2) …

(3) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 15 und 15 Ü bei obersten Landesbehörden sind
Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 2Beschäftigte der Ent-
geltgruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landesbehörden erhalten nur dann ein Über-
stundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder der Überstunden für sämtliche
Beschäftigte der Behörde angeordnet ist; im Übrigen ist über die regelmäßige Arbeitszeit
hinaus geleistete Arbeit dieser Beschäftigten durch das Tabellenentgelt abgegolten.
3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/Leiter von Dienststellen und deren ständige Vertreterin-
nen/Vertreter, die in die Entgeltgruppen 14, 15 und 15 Ü eingruppiert sind. 4Die Sätze 1
bis 3 gelten nicht für Beschäftigte der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt
Hamburg sowie des Landes Berlin.

(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen
Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit
Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v. H. des auf eine
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4 Satz 1:

Mit dem Begriff »Arbeitsstunden« sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von
Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu Abschnitt II anfallen, es sei denn,
sie sind angeordnet worden.

(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt. 2Für
eine Rufbereitschaft von mindestens zwölf Stunden wird für die Tage Montag bis Freitag
das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen
Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 3Maßgebend für die Bemessung
der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für Rufbe-
reitschaften von weniger als zwölf Stunden werden für jede angefangene Stunde
12,5 v. H. des tariflichen Stundenentgelts nach der Entgelttabelle gezahlt. 5Die Zeit jeder
einzelnen Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz außerhalb
des Aufenthaltsorts im Sinne des § 7 Absatz 4 einschließlich der hierfür erforderlichen
Wegezeiten wird auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden
sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt. 6Wird die Arbeitsleistung innerhalb
der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Absatz 4 telefonisch (zum Beispiel
in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend
von Satz 5 die Summe dieser Arbeitsleistungen am Ende des Rufbereitschaftsdienstes auf
die nächsten vollen 30 oder 60 Minuten gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden
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sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt; dauert der Rufbereitschaftsdienst
länger als 24 Stunden (zum Beispiel an Wochenenden), erfolgt die Aufrundung nach je-
weils 24 Stunden. 7Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Arbeits-
zeitkonto nach § 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. 8Für die Zeit der Rufbereitschaft werden
Zeitzuschläge nicht gezahlt.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5:

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf
den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird durch besonderen Tarifvertrag geregelt. 2Bis
zum Inkrafttreten einer Regelung nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen Betrieb/der
jeweiligen Verwaltung/Dienststelle am 31. Oktober 2006 jeweils geltenden Bestimmun-
gen fort. 3Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) einge-
richtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im
Einvernehmen mit der/dem Beschäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) ab-
gegolten werden. 4Weitere Faktorisierungsregelungen können in einer einvernehmlichen
Dienst- oder Betriebsvereinbarung getroffen werden.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6:

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 kann der Arbeitgeber einen Freizeitaus-
gleich anordnen, wenn dies zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes er-
forderlich ist.

(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschicht-
zulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro Stunde.

(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40
Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine
Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 9
Bereitschaftszeiten

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz
oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im
Bedarfsfall die Arbeit selbstständig, gegebenenfalls auch auf Anordnung, aufzunehmen;
in ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung. 2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit
regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende
Regelungen:

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert).
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b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit
nicht gesondert ausgewiesen.

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die
Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten.

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden
wöchentlich nicht überschreiten.

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisations-
maßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschafts-
zeiten anfallen.

(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungsbereich eines Personalvertre-
tungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt entsprechend.

(3) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister und für Beschäftigte im Rettungsdienst und in
Rettungsdienstleitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Um-
fang Bereitschaftszeiten fallen, gilt Absatz 1 entsprechend; Absatz 2 findet keine Anwen-
dung. 2Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in Rettungsdienstleitstellen beträgt in die-
sem Fall die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit zwölf Stunden zuzüglich der gesetzlichen
Pausen.

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2:

Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit.

§ 10
Arbeitszeitkonto

(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden.
2…
3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) ver-
einbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.

(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im gan-
zen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle Beschäf-
tigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, wer-
den von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.

(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Absatz 2
festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch
Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 Satz 5 und Absatz 4 sowie in Zeit umge-
wandelte Zuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden. 2Weitere Kontingente (zum
Beispiel Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-/Dienstver-
einbarung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen
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in der Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 bezie-
hungsweise Satz 2 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.

(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen
Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Ab-
satz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu tref-
fen:

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige Zeitgut-
haben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines bestimmten
Zeitraums anfallen dürfen;

b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden durch
die/den Beschäftigten;

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (zum Bei-
spiel an so genannten Brückentagen) vorzusehen;

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich kurz-
fristig widerruft.

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeitkon-
tos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und – bei In-
solvenzfähigkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen.

§ 11
Teilzeitbeschäftigung

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Ar-
beitszeit vereinbart werden, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen

tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungsweise betriebliche
Belange nicht entgegenstehen.

2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen.
3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der ver-
einbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Ar-
beitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise betrieblichen Möglichkeiten der
besonderen persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbe-
schäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit
ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entspre-
chenden Vereinbarung zu gelangen.
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(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe-
schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplat-
zes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise betrieblichen Mög-
lichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.

Protokollerklärung zu Abschnitt II:

1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte
unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 6
und 7) möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit. 2In den Gleitzeit-
regelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet werden. 3Sie dürfen keine Re-
gelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages bestehende
Gleitzeitregelungen bleiben unberührt.

Abschnitt III
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

§ 12
Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen
der Entgeltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgelt-
gruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ein-
gruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend
auszuübende Tätigkeit entspricht. 4Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tä-
tigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvor-
gänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder
mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 5Kann die Erfüllung einer
Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt
werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung,
ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 6Werden in einem Tä-
tigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte Maß, eben-
falls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 7Ist in einem
Tätigkeitsmerkmal ein von Satz 4 oder 6 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt die-
ses. 8Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person
der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein.

Protokollerklärungen zu § 12 Absatz 1:

1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten),
die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei natürlicher
Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife Bearbeitung
eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, Betreuung bzw. Pflege
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einer Person oder Personengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstellung eines
EKG, Durchführung einer Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne
Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforde-
rungen zeitlich nicht aufgespalten werden.

2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal
geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe.

(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben.

§ 13
Eingruppierung in besonderen Fällen

1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen worden,
hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Absatz 1 Satz 3) nicht nur vorüber-
gehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/ seiner
bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Absatz 1 Satz 4 bis 8), und hat die/der Beschäf-
tigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er mit
Beginn des darauf folgenden Kalendermonats in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert.
2Für die zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 14 sinngemäß. 3Ist die Zeit der
Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfähig-
keit oder Vorbereitung auf eine Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als
sechs Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs
Monaten eingerechnet. 4Bei einer längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung
aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem.
5Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zuge-
wiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt
§ 14 sinngemäß.

§ 14
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tätig-
keitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese Tätigkeit min-
destens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Ausübung eine persönliche
Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit.

(2) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für bestimmte Tätigkeiten festgelegt
werden, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt
ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert
hat. 2Die Beschäftigten müssen dann ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch ge-
nommen worden sein.
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(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 14
aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Betrag, der sich für die/den Beschäftigte/n bei dau-
erhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergeben hätte. 2Für Beschäftigte, die
in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt die Zulage 4,5 v. H. des in-
dividuellen Tabellenentgelts der/des Beschäftigten; bei vorübergehender Übertragung ei-
ner höherwertigen Tätigkeit über mehr als eine Entgeltgruppe gilt Satz 1 entsprechend.

§ 15
Tabellenentgelt

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt sich
nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden
Stufe.

(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in den Anlagen B und C festgelegt.

(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte Tä-
tigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgelt-
gruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Un-
tergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des
Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch Anwendungsverein-
barung.

§ 16
Stufen der Entgelttabelle

(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 8
sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen
in der Entgeltordnung geregelt.

(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine
einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine einschlägige Be-
rufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen befristeten oder unbefris-
teten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt die Stufenzuordnung unter An-
rechnung der Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus diesem vorherigen Arbeits-
verhältnis. 3Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Ar-
beitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in
die Stufe 2, beziehungsweise – bei Einstellung nach dem 31. Januar 2010 und Vorliegen
einer einschlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren – in Stufe 3. 4Unabhängig
davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten
einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung be-
rücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.
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Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2:

1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder
einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit.

2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der
Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten beziehungsweise nach dem Tarif-
vertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten
der Länder gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwischen dem
Ende des vorherigen und dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses ein Zeitraum von
längstens sechs Monaten liegt; bei Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern ab der Ent-
geltgruppe 13 verlängert sich der Zeitraum auf längstens zwölf Monate.

(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren Anschluss
an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 Satz 3 und 4) die beim
vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen des TV-L, des TVÜ-Länder oder eines ver-
gleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise
berücksichtigen; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt.

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit
von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

2Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen in der Ent-
geltordnung geregelt.

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der
Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorange-
gangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt.

(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von
qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten kann Be-
schäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen hö-
heres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Beschäftigte mit einem Entgelt
der Endstufe können bis zu 20 v. H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 3Die Zulage kann
befristet werden. 4Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich.

§ 17
Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Beginn des
Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird.

(2) …
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(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen
gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen,

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein
dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr,

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1
erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei Beschäftigten, die für
eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Beschäfti-
gungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind unschädlich; sie werden aber nicht auf
die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt
eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht,
jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag
der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt wa-
ren, werden voll angerechnet.

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten derjeni-
gen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, min-
destens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe wird die
Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingruppierung in jede
der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als
25 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 beziehungsweise weniger als 50 Euro in den Ent-
geltgruppen 9 bis 15, so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlauf-
zeit anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 Euro (Ent-
geltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15); steht der/dem
Beschäftigten neben dem bisherigen und/oder neuen Tabellenentgelt eine Entgeltgrup-
penzulage oder eine Besitzstandszulage nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 TVÜ-Länder
zu, wird für die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgruppenzulage bzw. Besitz-
standszulage dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerechnet und anschließend der Un-
terschiedsbetrag ermittelt. 3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit
dem Tag der Höhergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgelt-
gruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuord-
nen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung
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wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten
Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, gegebenenfalls einschließlich des Garantiebetrags.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz:

Für Lehrkräfte im Sinne von Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung
als »Erfüller« gilt die Höhergruppierung von der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe
13 nicht als »Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe«.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2:

1Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.

2Sie betragen

a) in den Entgeltgruppen 1 bis 8

- 28,48 Euro ab 1. Januar 2013

- 29,32 Euro ab 1. Januar 2014

b) in den Entgeltgruppen 9 bis 15

- 56,93 Euro ab 1. Januar 2013

- 58,61 Euro ab 1. Januar 2014.

§ 18
Leistungsentgelt

(gestrichen)

§ 19
Erschwerniszuschläge

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Erschwer-
nisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem Berufs- oder Tätigkeitsbild
verbunden sind, das der Eingruppierung zugrunde liegt.

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich
nur bei Arbeiten

a) mit besonderer Gefährdung,

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,

d) mit besonders starker Strahlenexposition oder

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen.

(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen Er-
schwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausreichend
Rechnung getragen wird.
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(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. – in besonderen Fällen auch ab-
weichend – des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der
Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszuschläge, die nach
Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt
dagegen § 24 Absatz 2.

(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden tarifvertrag-
lich vereinbart. 2Bis zum Inkrafttreten eines entsprechenden Tarifvertrages gelten die bis-
herigen tarifvertraglichen Regelungen fort.

§ 20
Jahressonderzahlung

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf
eine Jahressonderzahlung.

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen
E 1 bis E 8 95 v. H.

E 9 bis E 11 80 v. H.

E 12 bis E 13 50 v. H.

E 14 bis E 15 35 v. H.
der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die Anwendung des Satzes 1 werden Be-
schäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabellenentgelts aus den Stufen 2
und 3 der Entgeltgruppe 13, im Übrigen der Entgeltgruppe 14 zugeordnet.

(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist das monatliche Entgelt, das
den Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich
gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden und Mehr-
arbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder
Überstunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz
bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Ar-
beitsverhältnis nach dem 31. August begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des Bemessungs-
satzes der Entgeltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe des Einstellungstages.
4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemes-
sungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst
sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn
der Elternzeit.

Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3:

1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die ge-
zahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer
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Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalen-
dertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert,
durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert.
3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberück-
sichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen
Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch
auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des
Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die
Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. De-
zember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben,

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz,

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis
zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt
der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestan-
den hat.

3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate, in denen Beschäftigten Kran-
kengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zustehenden Krankengelds
oder einer entsprechenden gesetzlichen Leistung ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt
worden ist.

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt.
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt
werden.

(6) 1Beschäftigte, die bis zum 20. Mai 2006 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten
die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor
dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeitraums
gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

§ 21
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 werden das Ta-
bellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile wei-
tergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile werden als Durch-
schnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermonate, die dem maßgebenden Ereignis
für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berechnungszeitraum), gezahlt. 3Ausgenommen
hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt für Überstunden und Mehrarbeit (mit Aus-
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nahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden sowie etwaiger
Überstundenpauschalen), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere
Zahlungen nach § 23.

Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3:

1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Ka-
lendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat.
2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen
Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen.
3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitände-
rung liegenden vollen Kalendermonate zu Grunde gelegt.

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1 / 65 aus der Summe der zu berücksich-
tigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben,
wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf Tage verteilt
ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeit-
raums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt
entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des Berechnungszeitraums
bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts
nach Satz 2 die für diese Ausfalltage auf Basis des Tagesdurchschnitts zustehenden
Beträge sowie die Ausfalltage selbst unberücksichtigt.

3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der in-
dividuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzahlung kein
voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten individuellen
Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestand-
teile, die für diesen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl der tatsächlich in
diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen.

4. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, sind
die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der Entgeltanpassung zu-
standen, um 90 v. H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine Entgeltanpassung zu
erhöhen.

§ 22
Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleis-
tung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs
Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krank-
heit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmun-
gen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Ar-
beitsverhinderung im Sinne von § 3 Absatz 2, § 3 a und des § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz.
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Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1:

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt wurde.

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die Zeit,
für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden,
einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen
Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um
die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21; bei freiwillig in der ge-
setzlichen Krankenversicherung versicherten Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkran-
ken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen.
3Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder
die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind,
sind bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde zu
legen, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden.

Protokollerklärung zu § 22 Absatz 2:

Im Falle der Arbeitsverhinderung nach § 3 a Entgeltfortzahlungsgesetz stehen den tat-
sächlichen Barleistungen des Sozialversicherungsträgers das Krankengeld nach § 44 a
SGB V oder die tatsächlichen Leistungen des privaten Krankenversicherungsträgers oder
des Beihilfeträgers gleich.

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3)

a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und

b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich
für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 3Innerhalb eines Kalenderjahres
kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende
der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfä-
higkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch.

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus
gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zu-
dem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder
eine vergleichbare Leistung aufgrund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer
sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten
finanziert ist. 3Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als
Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die An-
sprüche der Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber kann
von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den
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Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen wor-
den ist, absehen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des
Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt.

§ 23
Besondere Zahlungen

(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Vermögens-
bildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis
voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 2Für Vollbeschäftigte beträgt die ver-
mögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch
entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber
die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Mo-
nate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der
Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalen-
dermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder
Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die
vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame
Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

(2) …

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der Ehe-
gattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehegattin/dem Ehe-
gatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer
Summe – für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die
Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen
gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat be-
freiende Wirkung.

(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die
Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers jeweils gelten, ent-
sprechende Anwendung.

§ 24
Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile
ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Abweichendes ge-
regelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden
Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto innerhalb eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen
Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite
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vorhergehende Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen
festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Ka-
lendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.

Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1:

1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungsweise kos-
tengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden
zusätzlichen Überweisungskosten.

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat
zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahltag vom
15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben.

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teil-
zeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem
Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an
der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht.

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile
nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Ent-
gelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf
eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen
festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden
Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonderre-
gelungen) zu teilen.

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens
0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 2Zwischenrech-
nungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerundet. 3Jeder Entgeltbestandteil ist
einzeln zu runden.

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt
Absatz 3 entsprechend.

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile
(zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, Überstundenentgelte) pauschaliert
werden.

§ 25
Betriebliche Altersversorgung

…
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Abschnitt IV
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26
Erholungsurlaub

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fort-
zahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage
in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage.
3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Beschäftigten dienstplanmäßig oder be-
triebsüblich zu arbeiten haben oder zu arbeiten hätten, mit Ausnahme der auf Arbeitstage
fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeitausgleich gewährt wird. 4Bei einer
anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht
oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 5Verbleibt bei der Berechnung
des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen
vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag blei-
ben unberücksichtigt. 6Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt
werden; er kann auch in Teilen genommen werden.

Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 6:

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubs-
teil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten des
folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungsurlaub wegen Ar-
beitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März
angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als Erholungs-
urlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsan-
spruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz bleibt unberührt.

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs ein-
schließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat
um ein Zwölftel.

d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt gezahlt.

§ 27
Zusatzurlaub

(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamten des jeweiligen
Landes jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund und Dauer sinngemäß. 2Die be-

TV-L, Auszug 494-Archiv

Archiv, Geltungszeitraum 09.03.2013 - 27.03.2015 EKBS 27



amtrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit,
Schichtarbeit und Nachtarbeit.

(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig Schicht-
arbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 1 oder
Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate.

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel ständige
Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 2 oder Ab-
satz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet haben,
und

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben.

(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme
von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt.
2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35
Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 2 und 3
hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt
abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Absatz 1 Satz 4 gilt
entsprechend.

(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend.

Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3:

1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wech-
selschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 2
oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige
Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich,
bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich.

§ 28
Sonderurlaub

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fort-
zahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten.
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§ 29
Arbeitsbefreiung

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in denen
Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Ausmaß von der Arbeit
freigestellt werden:

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im Sin-
ne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ein Arbeitstag,

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartne-
rin/des Lebenspartners im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes, eines Kindes oder Elternteils zwei Arbeitstage,

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund
an einen anderen Ort ein Arbeitstag,

d) …

e) schwere Erkrankung

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in
demselben Haushalt lebt,

ein Arbeitstag im Kalen-
derjahr,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Ka-
lenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V
besteht oder bestanden hat,

bis zu vier Arbeitstage im
Kalenderjahr,

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder
wegen körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Behinderung dauernd pflegebedürftig
ist, übernehmen müssen,

bis zu vier Arbeitstage im
Kalenderjahr.

2Eine Freistellung nach Buchstabe e) erfolgt nur, so-
weit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung
nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der
Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa) und bb)
die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäf-
tigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Frei-
stellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalen-
derjahr nicht überschreiten.
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f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese
während der Arbeitszeit erfolgen muss,

erforderliche nachgewie-
sene Abwesenheitszeit
einschließlich erforderli-
cher Wegezeiten.

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht besteht
der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorge-
schrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach
ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können; soweit die Beschäftigten Anspruch auf
Ersatz des Entgelts geltend machen können, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistun-
gen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen
und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen.

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen kann bei
Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienst-
lichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.

Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2:

Zu den »begründeten Fällen« können auch solche Anlässe gehören, für die kein Anspruch
auf Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen Gründen).

(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvorstände, der
Landesbezirksvorstände, der Landesbetriebsfachbereichsvorstände, der Bundesfachbe-
reichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des Gewerkschaftsrates bezie-
hungsweise entsprechender Gremien anderer vertragsschließender Gewerkschaften zur
Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung
des Entgelts erteilt werden; dringende dienstliche oder betriebliche Interessen dürfen der
Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit der
TdL oder ihren Mitgliedern kann auf Anfordern einer der vertragsschließenden Gewerk-
schaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts ohne zeitliche Begrenzung erteilt
werden.

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach
dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungs-
trägern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gewährt
werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen.

(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen
Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt.
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Abschnitt V
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 30
Befristete Arbeitsverträge

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen.
2Für Beschäftigte, auf welche die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden
und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten un-
terlegen hätte, gelten die Besonderheiten in den Absätzen 2 bis 5; dies gilt nicht für Ar-
beitsverhältnisse, für welche die §§ 57 a ff. Hochschulrahmengesetz beziehungsweise ge-
setzliche Nachfolgeregelungen unmittelbar oder entsprechend gelten.

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig,
wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Rege-
lungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz bleiben unberührt. 2Beschäftigte
mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen
bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen
erfüllt sind.

(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate
nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor
Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder be-
fristete Weiterbeschäftigung möglich ist.

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wo-
chen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate
als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei
Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die
Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit beträgt die
Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen bei
demselben Arbeitgeber
von insgesamt mehr als sechs Monaten vier Wochen,

von insgesamt mehr als einem Jahr sechs Wochen zum Schluss eines
Kalendermonats,

von insgesamt mehr als zwei Jahren drei Monate,

von insgesamt mehr als drei Jahren vier Monate

zum Schluss eines Kalender-
vierteljahres.
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3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das Ausscheiden
von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Unterbrechungszeit
bleibt unberücksichtigt.

Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5:

Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte Pro-
bezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist.

(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt.

§ 31
Führung auf Probe

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von
zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zwei-
malige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungsrechte
bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit Wei-
sungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Be-
schäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Ge-
samtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertragung
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der
bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1
und 2 ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei
Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Be-
schäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit.

§ 32
Führung auf Zeit

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier
Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind zulässig:

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu einer
Gesamtdauer von acht Jahren,

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer
von zwölf Jahren.

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a) bei demselben Arbeitgeber können
auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b) zur Hälfte angerechnet werden. 4Die allgemeinen
Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte
bleiben unberührt.
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(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit Wei-
sungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Be-
schäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten Fristen
übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertragung eine Zu-
lage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der
bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1
und 2 ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v. H. des Unter-
schiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen
Funktion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2.
3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entspre-
chende Tätigkeit; der Zuschlag und die Zulage entfallen.

§ 33
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter
zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat,

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines
Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der Beschäf-
tigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber
von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente
erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des
dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes
noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zu-
stimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach
dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In die-
sem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum; beginnt die Rente rückwirkend, ruht
das Arbeitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung
des Rentenbescheids folgt.

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversicherungsträ-
ger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisherigen oder einem anderen
geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende
dienstliche beziehungsweise betriebliche Gründe nicht entgegenstehen und die/der Be-
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schäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Wei-
terbeschäftigung schriftlich beantragt.

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Al-
tersrente nach § 236 oder § 236 a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer
Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/
Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/
dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist.

(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchstabe a
geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzu-
schließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Mo-
natsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.

§ 34
Kündigung des Arbeitsverhältnisses

(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Ar-
beitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündi-
gungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)
bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss,

von mehr als einem Jahr 6 Wochen,

von mindestens 5 Jahren 3 Monate,

von mindestens 8 Jahren 4 Monate,

von mindestens 10 Jahren 5 Monate,

von mindestens 12 Jahren 6 Monate
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und
unter die Regelungen des Tarifgebiets West fallen, können nach einer Beschäftigungszeit
(Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem
wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis zum 31. Oktober
2006 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, bleiben sie unkündbar.

(3) …

494-Archiv TV-L, Auszug

34 Archiv, Geltungszeitraum 09.03.2013 - 27.03.2015 EKBS



§ 35
Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein
schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch auf Führung
und Leistung erstrecken (Endzeugnis).

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein
Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein
Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.

Abschnitt VI
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 36
Anwendung weiterer Tarifverträge

…

§ 37
Ausschlussfrist

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder vom Arbeit-
geber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige
Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.

§ 38
Begriffsbestimmungen

(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West Bezug genommen wird, gilt Folgendes:

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren Arbeitsver-
hältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet begründet worden
ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu diesem Gebiet fortbesteht.

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet West.

c) Abweichend von den Buchstaben a und b gelten für Beschäftigte, die in einem Ar-
beitsverhältnis zum Land Berlin stehen, einheitlich die Regelungen des Tarifgebietes
West, soweit nicht ausdrücklich für das Land Berlin etwas anderes bestimmt ist.
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(2) Sofern auf die Begriffe »Betrieb«, »betrieblich« oder »Betriebspartei« Bezug genom-
men wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Personalver-
tretungsrecht entsprechend; es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt.

(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Einigungs-
stelle vor.

(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Bescheini-
gung des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die
vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne deswegen
zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI zu sein.

(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit
vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. 2Die
Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Beschäftigte, deren
Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte.

§ 39
Inkrafttreten, Laufzeit

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten
§ 26 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b) und c) sowie § 27 am 1. Januar 2007 in Kraft.

…

B.
Sonderregelungen

§ 44
Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte

Nr. 1 Zu § 1 – Geltungsbereich –

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemein bildenden
Schulen und berufsbildenden Schulen (zum Beispiel Berufs-, Berufsfach- und Fachschu-
len). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der Verwaltung, die
der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes dienen, sowie
an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtungen.

Protokollerklärung:

Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die Vermittlung
von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes der Tätigkeit das Ge-
präge gibt.
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Nr. 2 Zu Abschnitt II – Arbeitszeit –

1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die entspre-
chenden Beamten in der jeweils geltenden Fassung. 3Sind entsprechende Beamte nicht
vorhanden, so ist die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln.

Nr. 2 a Zu § 16 – Stufen der Entgelttabelle –

1. Bei Anwendung des § 16 Absatz 2 Satz 2 gilt:

1Für ab 1. April 2011 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften werden
im Rahmen des § 16 Absatz 2 Satz 2 Zeiten einschlägiger Berufserfahrung aus meh-
reren Arbeitsverhältnissen zum selben Arbeitgeber, zuzüglich einer einmaligen Be-
rücksichtigung der nach Ziffer 2 angerechneten Zeit des Referendariats oder Vorbe-
reitungsdienstes, zusammengerechnet. 2Die Nr. 3 der Protokollerklärungen zu § 16
Absatz 2 bleibt unberührt.

2. Bei Anwendung des § 16 Absatz 3 Satz 1 gilt:

Für ab 1. März 2009 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird die
zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats oder des
Vorbereitungsdienstes im Umfang von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stu-
fe 1 angerechnet.

Nr. 3 Zu Abschnitt IV – Urlaub und Arbeitsbefreiung –

(1) 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der Schul-
ferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich anzuzeigen.
3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Krankheit länger dauert,
nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.

(2) 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schulferien
übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamten. 2Sind ent-
sprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Betriebsparteien.

Nr. 4 Zu Abschnitt V – Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses –

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Schul-
halbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetzlich fest-
gelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat.

…
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Anlage A zum TV-L

Entgeltordnung zum TV-L
– Auszug –

Gliederung

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung

Teil I
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst

Teil II
Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigtengruppen

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien und Museen

4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten, Beschäf-
tigte in Landesversorgungsämtern

7. Beschäftigte in der Forstverwaltung

9. Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft und im Weinbau

9.1 Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte

10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen

10.5 Ergotherapeuten

10.6 Logopäden

11. Beschäftigte in der Informationstechnik

14. Beschäftigte im Kassendienst

15. Meister, technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, Grubenkontrolleure

15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit Sonderausbildung

15.3 Maschinenmeister

15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Betrieb

15.5 Meister

16. Beschäftigte in Registraturen

20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

20.2 Leiter von Kindertagesstätten

20.3 Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen

20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/
Psychagogen, Bewährungshelfer, Heilpädagogen

494-Archiv TV-L, Auszug

38 Archiv, Geltungszeitraum 09.03.2013 - 27.03.2015 EKBS



20.5 Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

20.6 Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen

22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen

22.1 Ingenieure

22.2 Techniker

22.3 Technische Assistenten

25. Wirtschaftspersonal

25.4 Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 fallen

Teil III
Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung

1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Bereiche

2.1 Facharbeiter

2.2 Maschinenführer, Fahrer, Wagenpfleger und Tankwarte

2.3 Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reinigungs- und Wachpersonal

3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Bereiche

3.2 Beschäftigte im Gartenbau

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung

Teil IV
Beschäftigte im Pflegedienst

Vorbemerkungen

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegehel-
ferinnen sowie Pflegehelferinnen

1.7 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 er-
fasst sind, denen Beschäftigte unterstellt sind

1.8 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegehel-
ferinnen und Pflegehelferinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 erfasst sind

3. Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen

3.5 Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen in Einrichtungen, die nicht von
§ 43 erfasst sind
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Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung

1. (1) Für das Verhältnis der Teile I und II zueinander gelten die Regelungen der Ab-
sätze 2 bis 4.

(2) 1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in besonderen Tätigkeitsmerkmalen des Teils
II aufgeführt ist, gelten nur die Tätigkeitsmerkmale dieses Teils. 2Die Tätig-
keitsmerkmale des Teils I gelten für diese Beschäftigten weder in der Entgelt-
gruppe, in der ihre Tätigkeit in Teil II aufgeführt ist, noch in einer höheren Ent-
geltgruppe. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für sonstige Beschäftigte der Ent-
geltgruppen 13 bis 15 des Teils I, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten im Sinne des Teils I ausüben, es sei
denn, dass ihre Tätigkeit in besonderen Tätigkeitsmerkmalen des Teils II aufge-
führt ist. 4Abweichend von Satz 1 gelten die Tätigkeitsmerkmale der Entgelt-
gruppen 14 und 15 des Teils I auch für Ärzte, Apotheker und Zahnärzte, die
außerhalb von Krankenhäusern oder Einrichtungen, in denen die betreuten Per-
sonen in ärztlicher Behandlung stehen, beschäftigt werden, sowie ferner für
Tierärzte.

(3) 1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit nicht in Teil II aufgeführt ist, gelten die Tä-
tigkeitsmerkmale des Teils I, sofern in Satz 2 nicht etwas anderes geregelt ist.
2Die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 des Teils I gelten nur, so-
fern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den eigentlichen
Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienststellen, -behörden oder -instituti-
onen hat.

(4) 1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal des Teils I oder II eine Vorbildung oder Aus-
bildung als Anforderung bestimmt, ohne dass sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten
ausüben, davon erfasst werden, sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung
oder Ausbildung nicht besitzen, bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen des
Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Dies
gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qualifizierter An-
forderungen eine höhere Eingruppierung vorsehen. 3Gegenüber den Entgelt-
gruppen 14 und 13 Ü gilt hierbei die Entgeltgruppe 13 als nächst niedrigere Ent-
geltgruppe. 4Für Tätigkeitsmerkmale in der Entgeltgruppe 9 ohne Zusatz gilt die
Entgeltgruppe 9 mit dem Zusatz »Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach
9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6« als nächst niedrigere Entgeltgruppe.

2. Für Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten gelten nur die
Tätigkeitsmerkmale des Teils III.
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Protokollerklärung:

In Teil III sind nur die Beschäftigten eingruppiert, die bei Fortgeltung des alten Rechts
im Lohngruppenverzeichnis des MTArb/MTArb-O eingereiht gewesen wären.

3. Für Beschäftigte im Pflegedienst gelten nur die Tätigkeitsmerkmale des Teils IV.

4. Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die als Lehrkräfte – auch wenn sie nicht
unter § 44 TV-L fallen – beschäftigt sind, soweit nicht ein besonderes Tätigkeitsmerk-
mal vereinbart ist.

5. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 1 des Teils I gilt unabhängig von den Num-
mern 1 und 3 für Tätigkeiten der Teile II und IV.

6. 1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Beschäftigten abhängig ist,
rechnen hierzu auch Angehörige der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 2Bei der Zahl
der unterstellten bzw. beaufsichtigten oder der in dem betreffenden Bereich beschäf-
tigten Personen zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen
im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Voll-
zeitbeschäftigten. 3Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn im Organisations-
und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.

7. Ständige Vertreter sind nicht die Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheits-
fällen.

8. (1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu
als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungsnachweise
stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätigkeitsmerkmalen gefor-
derten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwertigkeit erst nach
Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleichstellung
ab der Feststellung.

(2) Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiterzeugnis, das
nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem Prü-
fungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren bzw. einer kürzeren Ausbildungsdauer gleich-
gestellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie Beschäftigte mit erfolgreich
abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf eingruppiert.

9. Entgeltgruppenzulagen gelten, soweit tarifvertraglich nichts anderes vereinbart ist, bei
der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) als Bestandteil des Tabellenentgelts.
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Teil I
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst

Entgeltgruppe 15

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich
aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt-
gruppe 13 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich
dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Drittel
hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben erfordert.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
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4. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus
der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie
besonders verantwortungsvoll ist.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)
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2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen
erfordert.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 4 und 5)

3. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und selbstständige Leistun-
gen erfordert.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und
6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel
selbstständige Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 5 und 6)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 6)

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 7)

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit
schwierigen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 8)

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,

deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 herausheben, dass sie min-
destens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordern.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 7)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst
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mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung er-
forderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 9)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschu-
len sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche
Hochschulen anerkannt sind.

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn
das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung
oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht
eine Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprü-
fung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die
Ablegung einer ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer
Masterprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vor-
gesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt
auch vor, wenn der Master an einer Fachhochschule erlangt wurde und den
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qua-
lifikationsebene eröffnet; dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das
Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach
dem jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn
des höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene gefor-
dert ist.
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(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus,
dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seiner-
seits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschul-
reife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvorausset-
zung erfordert, und für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. –
vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vorge-
schrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene
wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen Landes-
behörde dem deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 2 (1) Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung
ist vergleichbar die Entgeltgruppe 13 der Besoldungsgruppe A 13.

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit:

a) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 9 (Gartenbau, Landwirtschaft
und Weinbau) eingruppiert sind,

b) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 22 (Ingenieure, technische Be-
rufe) eingruppiert sind,

c) Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie der Laufbahn des ge-
hobenen Dienstes bzw. der entsprechenden Qualifikationsebene ange-
hören.

Nr. 3 Buchhaltereidienst im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals bezieht sich nur auf Tä-
tigkeiten von Beschäftigten, die mit kaufmännischer Buchführung beschäftigt
sind.

Nr. 4 Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Ent-
geltgruppen 6 und 8 sowie in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 geforderten gründ-
lichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite
nach.

Nr. 5 Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-
derung nicht erfüllen.
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Nr. 6 1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das
gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte tätig
ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis des Beschäftigten muss aber so gestaltet
sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkennt-
nisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.

Nr. 7 Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und
Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.

Nr. 8 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung
bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern,
z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 9 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche
erforderlich sind.

Nr. 10 1Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus

- Essens- und Getränkeausgeber,

- Garderobenpersonal,

- Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im Haus
und Küchenbereich ausüben,

- Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grünanlagen, Parks,

- Wärter von Bedürfnisanstalten,

- Servierer,

- Hausarbeiter und

- Hausgehilfen.

2Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden.

Teil II
Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigtengruppen

1.
Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien und Museen

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den bibliothekarischen Dienst an
öffentlichen Büchereien (Diplombibliothekare)
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a) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem Buchbestand von mindestens 25.000
Bänden und durchschnittlich 100.000 Entleihungen im Jahr,

b) die für öffentliche Büchereien mit einem Buchbestand von mindestens 70.000 Bänden
als Berater auf schwierigen Sachgebieten, deren Tätigkeit besonders hervorragende
Fachkenntnisse voraussetzt, beschäftigt werden,

c) als Abteilungsleiter von Musikbüchereiabteilungen in öffentlichen Büchereien mit ei-
nem Bestand von mindestens 16.000 Bänden oder Tonträgern.

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den gehobenen Dienst an wis-
senschaftlichen Bibliotheken (Diplombibliothekare) oder für den bibliothekarischen
Dienst an öffentlichen Büchereien (Diplombibliothekare) oder mit einem vergleich-
baren (Fach)Hochschulabschluss mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, an wissenschaftlichen Bibliotheken, öffentlichen Büch-
ereien, Behördenbüchereien oder bei staatlichen Büchereistellen.

2. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den gehobenen Archivdienst in
der Tätigkeit von Archivinspektoren sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, ferner
entsprechende Beschäftigte in Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte in Büchereien

in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Bibliotheksdienst und
in nicht unerheblichem Umfange selbstständige Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

2. Beschäftigte in Archiven

in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Archivdienst und in
nicht unerheblichem Umfange selbstständige Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte in Büchereien mit gründlichen Fachkenntnissen im Bibliotheksdienst.

2. Beschäftigte in Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten mit
gründlichen Fachkenntnissen.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten
mit schwierigen Tätigkeiten.
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Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten
mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung er-
forderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten
mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das
gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte tätig
ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis des Beschäftigten muss aber so gestaltet
sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkennt-
nisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.

Nr. 2 Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-
derung nicht erfüllen.

Nr. 3 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel
der gesamten Tätigkeit ausmacht.

Nr. 4 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche
erforderlich sind.

2.
Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte

…

3.
Beschäftigte in Bäderbetrieben

…
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4.
Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten,

Beschäftigte in Landesversorgungsämtern

Entgeltgruppe 10

1. Sachbearbeiter in der Rechtsabteilung eines Landesversorgungsamtes, die Vorverfah-
ren sowie Streitverfahren erster oder zweiter Instanz bearbeiten.

2. Sachbearbeiter in der Abteilung Versorgung eines Landesversorgungsamtes mit
schwierigen Aufgaben (schwierige Aufgaben sind z. B. Bearbeiten von Grundsatzfra-
gen, von Berichtigungs- oder Rückforderungsfällen nach §§ 40 ff. VfG).

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 6
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 he-
raushebt, dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstständig errechnen und die
damit zusammenhängenden Arbeiten (z. B. Feststellen der Versicherungspflicht in der
Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und
Pfändungen) selbstständig ausführen sowie den damit zusammenhängenden Schrift-
wechsel selbstständig führen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen
5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

3. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 he-
raushebt, dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die
Errechnung und Zahlbarmachung der Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und
Urlaubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen An-
spruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. Feststellen der
Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbei-
ten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur maschinellen Berechnung
verantwortlich vornehmen sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel
selbstständig führen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen
5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraus-
hebt,
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dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Errechnung und
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge im DV-Verfahren notwendigen
Merkmale und die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen
Arbeiten (z. B. Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur maschi-
nellen Berechnung verantwortlich vornehmen sowie den damit zusammenhängenden
Schriftwechsel selbstständig führen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt,

dass sie aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbezüge, Ent-
gelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstständig errechnen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errechnung und
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich der
Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und
Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von Entgelten einschließlich der Kran-
kenbezüge oder Urlaubsentgelte,

deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Beschäftigte die Beschäfti-
gungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 bei der Einstellung nicht
festzusetzen und Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.

5.
Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und im Fernmeldebetriebsdienst

…

6.
Beschäftigte in der Forschung

…

TV-L, Auszug 494-Archiv

Archiv, Geltungszeitraum 09.03.2013 - 27.03.2015 EKBS 51



7.
Beschäftigte in der Forstverwaltung

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von Forstamtmännern.

2. Beschäftigte im Forstverwaltungsdienst, die hinsichtlich ihrer Leistung den Forstas-
sessoren gleichzustellen sind.

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von Oberförstern bzw. von Forstoberinspektoren.

2. Beschäftigte in der Tätigkeit von Revierförstern bzw. von Forstinspektoren.

8.
Beschäftigte im Fremdsprachendienst

…

9.
Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft und im Weinbau

9.1
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte

…

Entgeltgruppe 7

…

4. Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit, denen
mindestens vier Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung oder Beschäftigte in
der Tätigkeit von Dorfhelferinnen durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind.

…

Entgeltgruppe 6

…

4. Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.

…

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Dorfhelfern.

…
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10.
Beschäftigte in Gesundheitsberufen

…

10.5
Ergotherapeuten

Entgeltgruppe 9

1. Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Ergotherapeu-
ten oder Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind.

2. Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange
schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten.

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. Beschäftigungstherapie bei Querschnittsläh-

mungen, in Kinderlähmungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen von
Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

10.6
Logopäden

Entgeltgruppe 9

1. Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig
sind.
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2. Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopäden.

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von Kehlkopflosen, von Pati-

enten nach Schlaganfällen oder Gehirnoperationen, von Patienten mit Intelli-
genzminderungen, von Aphasiepatienten, von Patienten mit spastischen Läh-
mungen im Bereich des Sprachapparates.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

…

11.
Beschäftigte in der Informationstechnik

(noch nicht belegt)

12.
Beschäftigte im Justizdienst

…

13.
Beschäftigte im Kanzleidienst

…
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14.
Beschäftigte im Kassendienst

Entgeltgruppe 10

1. Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kassenbeschäftigten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenbeschäftigten, wenn sie zugleich Leiter
der Vollstreckungsstelle sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9

1. Leiter von Kassen mit mindestens fünf Kassenbeschäftigten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Leiter von Kassen, die zugleich Leiter der Vollstreckungsstelle sind, soweit nicht in
die Entgeltgruppe 10 eingruppiert.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Ständige Vertreter der Leiter von Kassen mit mindestens zwölf Kassenbeschäftigten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4. Beschäftigte in staatlichen Oberkassen oder Zentralkassen, denen mindestens drei Be-
schäftigte mit buchhalterischen Tätigkeiten der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 oder
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

5. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, in
staatlichen Zentralkassen mit besonders schwierigen Arbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

6. Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kassierer zusammenfassen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

7. Kassierer in Kassen mit schwierigem Zahlungsverkehr und ständig außergewöhnlich
hohen Barumsätzen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder
verwalten, wenn ihnen schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 4 und 5)
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2. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftigte mit buchhalterischen Tä-
tigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 5 ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 6)

3. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, in
staatlichen Kassen, in denen die Ergebnisse mehrerer Kassen zusammengefasst wer-
den, wenn ihnen schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5)

4. Beschäftigte in Finanzkassen mit vollautomatischem Steuererhebungsverfahren, die
an Hand der Buchungsbelege Auskünfte erteilen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

5. Kassierer in Kassen an Arbeitsplätzen mit ständig überdurchschnittlich hohen Posten-
zahlen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang besonders schwie-
rige Zahlungsgeschäfte anfallen, wenn ihnen mindestens drei Beschäftigte ständig un-
terstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

7. Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenbeschäftigten mindestens der Entgelt-
gruppe 4.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6)

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder
verwalten, wenn ihnen in nicht unerheblichem Umfang schwierige buchhalterische
Tätigkeiten übertragen sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 4, 5 und 8)

2. Beschäftigte in Finanzkassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen
oder verwalten, wenn sie sich durch besondere Zuverlässigkeit aus der Entgeltgruppe
5 Fallgruppe 1 herausheben.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 9)

3. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftigte mit buchhalterischen Tä-
tigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 4 ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 6)
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4. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten, in
staatlichen Kassen, in denen die Ergebnisse mehrerer Kassen zusammengefasst wer-
den.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

5. Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang besonders schwie-
rige Zahlungsgeschäfte anfallen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

7. Leiter von Kassen mit mindestens einem Kassenbeschäftigten mindestens der Ent-
geltgruppe 4.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6)

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder
verwalten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4)

2. Beschäftigte in Finanzkassen, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 10)

3. Kassierer in kleineren Kassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

4. Zahlstellenverwalter größerer Zahlstellen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

5. Verwalter von Einmannkassen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte im Kassendienst mit schwierigen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 1 und 11)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Kassendienst mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw.
eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Ent-
geltgruppe 2 hinausgeht.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
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Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Kassendienst mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 12)

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Kassen und Zahlstellen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind nur die in den

jeweiligen Landesregelungen zur Organisation von Kassen und Zahlstellen
(z. B. Landeshaushaltsordnungen, Verwaltungsvorschriften) als solche be-
stimmten.

Nr. 2 Beschäftigte führen oder verwalten verantwortlich Personen- oder Sachkonten,
wenn sie die Belege vor der Buchung auf ihre Ordnungsmäßigkeit nach den
Kassenvorschriften zu prüfen und für die Richtigkeit der Buchungen die Ver-
antwortung zu tragen haben.

Nr. 3 Besonders schwierige Arbeiten sind z. B. Zahlungs- und Abrechnungsverkehr;
Nachweis der zentralen Kredite, Rücklagen, Geldanlagen; Gesamtrechnungsle-
gung.

Nr. 4 Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für Beschäftigte, die in Zahlstellen oder Bu-
chungsstellen verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten.
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Nr. 5 Schwierige buchhalterische Tätigkeiten sind z. B.:

a) selbstständiger Verkehr mit den bewirtschafteten Stellen;

b) Führen oder Verwalten von Darlehens- oder Schuldendienstkonten, wenn
die Zins- und Tilgungsleistungen selbstständig errechnet werden müssen;

c) selbstständiges Bearbeiten von Vollstreckungsangelegenheiten (mit Aus-
nahme des Ausstellens von Pfändungsaufträgen und von Amtshilfeersu-
chen);

d) Bearbeiten schwierig aufzuklärender Verwahrposten;

e) selbstständiges Bearbeiten von Werthinterlegungen einschließlich der
Kontenführung;

f) Führen oder Verwalten von Sachkonten für Haushaltsausgaben, wenn da-
mit das Überwachen zahlreicher Abschlagszahlungen verbunden ist;

g) Führen oder Verwalten von Sachkonten, bei denen Deckungsvorschriften
nicht nur einfacher Art zu beachten sind

(Deckungsvorschriften nur einfacher Art sind z. B.: in Sammelnachweisen
zusammengefasste Ausgaben; gegenseitige oder einseitige Deckungsfä-
higkeit bei den Personalausgaben oder Deckungsvermerke, die sich auf der
Ausgabenseite auf nur zwei Haushaltsstellen beschränken);

h) Führen oder Verwalten von Konten für den Abrechnungsverkehr mit Kas-
sen oder Zahlstellen;

i) selbstständiges Bearbeiten der Abrechnung mit Gerichtsvollziehern;

j) Führen oder Verwalten schwieriger Konten der Vermögensrechnung bei
gleichzeitigem selbstständigem Berechnen von Abschreibungen aufgrund
allgemeiner – betraglich nicht festgelegter – Kassen- oder Buchungsan-
weisungen.

Nr. 6 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist
vergleichbar

- die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 und

- die Entgeltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5.

Nr. 7 Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch Kassierer für unbaren Zahlungsver-
kehr.

Nr. 8 Der Umfang der schwierigen buchhalterischen Tätigkeiten ist nicht mehr uner-
heblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

Nr. 9 Besondere Zuverlässigkeit liegt vor, wenn die fachliche Aufsicht auf ein Min-
destmaß beschränkt werden kann.
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Nr. 10 Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften
usw. des Aufgabenkreises.

Nr. 11 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung
bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern,
z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 12 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche
erforderlich sind.

15.
Meister, technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, Grubenkontrolleure

…

15.2
Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit Sonderausbildung

Vorbemerkungen

1. 1Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die auf handwerkli-
chem Gebiet tätig sind. 2Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meister, die au-
ßerhalb der handwerklichen Berufsarbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister,
Hausmeister, Verkehrsmeister). 3Wasserbauwerkmeister mit entsprechender Tätigkeit
werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für Handwerksmeister eingruppiert.

2. Aufgabenspezifische Sonderausbildungen sind Ausbildungen von Handwerkern oder
Facharbeitern zum geprüften Kraftwerksmeister, zum geprüften Gasmeister, zum ge-
prüften Fernwärmemeister oder im militärfachlichen Meisterlehrgang der Bundeswehr
in der Materialerhaltung von Luftfahrtgerät sowie Ausbildungen in gleichwertigen
Ausbildungsgängen für Handwerker oder Facharbeiter.

Entgeltgruppe 9

1. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener auf-
gabenspezifischer Sonderausbildung, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selbstständigkeit wesentlich aus der Fall-
gruppe 3 heraushebt.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.)
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2. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener auf-
gabenspezifischer Sonderausbildung, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selbstständigkeit wesentlich aus der Fall-
gruppe 4 heraushebt.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.)

3. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener auf-
gabenspezifischer Sonderausbildung,

sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu
beaufsichtigen haben, in denen Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

4. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener auf-
gabenspezifischer Sonderausbildung,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass die Beschäfti-
gung an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von Verant-
wortlichkeit erfolgt.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

Entgeltgruppe 7

Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlossener aufga-
benspezifischer Sonderausbildung.

15.3
Maschinenmeister

…

15.4
Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Betrieb

Vorbemerkung

Gärtnermeister und Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die
eine Tätigkeit in folgenden Fachgebieten ausüben:

Blumen- und Zierpflanzenbau, Obstbau, gärtnerischer Gemüsebau, Baumschulen, gärtne-
rischer Samenbau, Landschaftsgärtnerei, Friedhofsgärtnerei.
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Entgeltgruppe 9

1. Gärtnermeister,

denen mehrere Gärtnermeister oder Meister, davon mindestens einer mit Tätigkeiten
mindestens der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5, durch
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind oder die regelmäßig vergleichbare
Arbeitskräfte von Unternehmern einzusetzen und zu beaufsichtigen haben.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Gärtnermeister,

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Ver-
antwortlichkeit beschäftigt sind und deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selbstständigkeit wesentlich aus der Fall-
gruppe 4 heraushebt.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3. Gärtnermeister,

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Ver-
antwortlichkeit beschäftigt sind und deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selbstständigkeit wesentlich aus der Fall-
gruppe 5 heraushebt.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

4. Gärtnermeister,

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen
Gärtnergehilfen oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Fach-
arbeiterbrief beschäftigt sind.
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(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

5. Gärtnermeister,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie in einem
besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlich-
keit beschäftigt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

6. Meister mit langjähriger Tätigkeit in der Entgeltgruppe 7 oder einer entsprechenden
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages,

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen
Gärtnergehilfen oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Fach-
arbeiterbrief beschäftigt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 7

1. Gärtnermeister.

2. Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in der Entgeltgruppe 6 oder einer ent-
sprechenden Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, die die
Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärtnergehilfen oder Beschäftigten mit gärt-
nerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief führen.

Entgeltgruppe 6

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Gärtnergehilfe, die die Aufsicht über eine Gruppe
von Gärtnergehilfen oder Beschäftigten mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem
Facharbeiterbrief führen.

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist

vergleichbar

- die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 und

- die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 und 5 der Besoldungsgruppe A 9.

Nr. 2 Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Reviere (Bezir-
ke), Betriebsstätten, Friedhöfe.
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Nr. 3 Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind
solche, die erheblich über den normalen Schwierigkeitsgrad hinausgehen.

15.5
Meister

Vorbemerkung

1Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die auf handwerklichem
Gebiet tätig sind. 2Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meister, die außerhalb der
handwerklichen Berufsarbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, Hausmeister,
Verkehrsmeister). 3Wasserbauwerkmeister mit entsprechender Tätigkeit werden nach den
Tätigkeitsmerkmalen für Handwerksmeister eingruppiert.

Entgeltgruppe 9

Meister mit langjähriger Tätigkeit in der Entgeltgruppe 7 oder einer entsprechenden Tä-
tigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages,

sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu be-
aufsichtigen haben, in denen Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in Entgeltgruppe 6 oder einer entsprechen-
den Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages,

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Handwerkern, Facharbeitern oder sonstigen
handwerklich tätigen Beschäftigten führen.

Entgeltgruppe 6

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Handwerker oder Facharbeiter,

die die Aufsicht über eine Gruppe von Handwerkern, Facharbeitern oder sonstigen hand-
werklich tätigen Beschäftigten führen.

16.
Beschäftigte in Registraturen

Entgeltgruppe 9

1. Leiter von Registraturen,

deren Tätigkeit sich durch die besondere Bedeutung der Registratur aus der Entgelt-
gruppe 8 Fallgruppen 1 oder 2 heraushebt.
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2. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur,

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte, davon zwei mindestens der Entgelt-
gruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

3. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur in obersten
Landesbehörden, denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon zwei mindes-
tens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe 8

1. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur,

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der Entgelt-
gruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur in obersten
Landesbehörden,

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der Entgelt-
gruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

3. Leiter von Registraturen,

denen mindestens vier Registraturbeschäftigte, davon drei mindestens der Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1, ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4)

4. Leiter von Registraturen,

denen mindestens acht Registraturbeschäftigte ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

Entgeltgruppe 6

1. Leiter von Registraturen,

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1, ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4)
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2. Leiter von Registraturen,

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

3. Registraturbeschäftigte in einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Re-
gistratur in Tätigkeiten, die gründliche, umfangreiche Fachkenntnisse des Registra-
turwesens und eingehende Kenntnisse des verwalteten Schriftgutes erfordern.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

1. Registraturbeschäftigte mit gründlichen Fachkenntnissen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

2. Leiter von Registraturen.

Entgeltgruppe 4

Registraturbeschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 3

Registraturbeschäftigte

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung er-
forderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Registraturbeschäftigte

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist

vergleichbar

- die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 und

- die Entgeltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7.

Nr. 2 Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Registratur liegt vor, wenn
das Schriftgut auf der Grundlage eines eingehenden, systematisch nach Sach-
gebieten, Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit gefächerten Ak-
tenplans unterzubringen ist; nur in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge
geordnetes Schriftgut erfüllt diese Voraussetzungen nicht.
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Nr. 3 Leiter von Registraturen, denen weniger Registraturbeschäftigte als im Tätig-
keitsmerkmal gefordert ständig unterstellt sind, sind nach den Tätigkeitsmerk-
malen für Registraturbeschäftigte einzugruppieren, wenn dies für sie günstiger
ist.

Nr. 4 Zu den Registraturbeschäftigten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gehören
auch die Beschäftigten im Registraturdienst der Entgeltgruppen 2 bis 4.

Nr. 5 Erforderlich sind eingehende Kenntnisse im Geschäftsbereich, in der Weiter-
führung und im Ausbau einer Registratur.

Nr. 6 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung
bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern,
z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 7 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche
erforderlich sind.

17.
Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbeiten

…

18.
Beschäftigte im Rettungsdienst

…

19.
Beschäftigte in der Schifffahrt

…

20.
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Vorbemerkung

1Die – im Unterschied zu dem Teil II Abschnitt G der Anlage 1 a zum BAT erfolgte –
Untergliederung dieses Abschnitts dient ausschließlich der besseren Übersichtlichkeit und
nicht einer Veränderung des rechtlichen Verhältnisses der Tätigkeitsmerkmale zueinander.
2Insbesondere stellen die Tätigkeitsmerkmale dieses Abschnitts insgesamt, nicht aber die
Zusammenfassung von Tätigkeitsmerkmalen in den jeweiligen Unterabschnitten für sich
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eine abschließende spezielle Eingruppierungsregelung im Sinne der Rechtsprechung des
BAG (z. B. Urt. vom 5. Juli 2006 – 4 AZR 555 / 05) dar. 3So können z. B. Erzieherinnen
mit staatlicher Anerkennung bei Erfüllen der Voraussetzungen als »sonstige Beschäftigte«
nach den in Unterabschnitt 4 aufgeführten Tätigkeitsmerkmalen eingruppiert sein, obwohl
Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung nur in Tätigkeitsmerkmalen des Unterab-
schnitts 6 benannt sind.

20.1
Leiter von Erziehungsheimen

…

20.2
Leiter von Kindertagesstätten

Vorbemerkungen

1. Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts sind Krip-
pen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser.

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grund-
sätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalen-
derjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 11

Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plät-
zen.

Entgeltgruppe 10

1. Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130
Plätzen.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 3.)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 3.)

3. Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100
Plätzen.
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4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

1. Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70
Plätzen.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen
bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.)

3. Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40
Plätzen.

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen
bestellt sind.

Entgeltgruppe 8

1. Leiter von Kindertagesstätten.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 6.)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen
bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 6.)

20.3
Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen

Vorbemerkungen

1. Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts sind Krip-
pen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser.

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grund-
sätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalen-
derjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.
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Entgeltgruppe 11

Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für
Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen.

Entgeltgruppe 10

1. Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder
für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 3.)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für
Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 3.)

3. Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder
für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für
Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

1. Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder
für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für
Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.)
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3. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für
Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten bestellt
sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 7.)

20.4
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/

Psychagogen, Bewährungshelfer, Heilpädagogen

Vorbemerkung

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für die Dauer
der Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder
einer vergleichbaren Einrichtung (Heim)

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim überwiegend
behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung
oder Pflege ständig untergebracht sind;

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn nicht überwiegend solche Per-
sonen ständig untergebracht sind.

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf
Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbe-
geldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 sowie Beschäf-
tigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2.

Entgeltgruppe 12

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus
der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

1. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen mit staatlicher Anerken-
nung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit.
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2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt-
gruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe 10

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Bewährungshelfer.

Entgeltgruppe 9

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

mit schwierigen Tätigkeiten.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.)

(Hierzu Protokollerklärung)

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

3. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung.

Protokollerklärung:

Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,

b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen,

c) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige
Heimbewohner,

494-Archiv TV-L, Auszug

72 Archiv, Geltungszeitraum 09.03.2013 - 27.03.2015 EKBS



d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für ehemalige
Strafgefangene,

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe 9.

20.5
Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

Vorbemerkung

1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der
Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder ei-
ner vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine monatliche Zulage in Höhe von 40,90 Euro,
wenn in dem Heim überwiegend behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder
Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke
der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig untergebracht sind. 2Die Zulage wird nur
für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfort-
zahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu
berücksichtigen.

Entgeltgruppe 9

1. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder
Werkstätten für behinderte Menschen, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die
Bedeutung ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der Fallgruppe 2 heraushebt.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.)

2. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst als Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten
oder Werkstätten für behinderte Menschen.

3. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder
Werkstätten für behinderte Menschen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

4. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern
von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte
Menschen der Fallgruppe 1 bestellt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)
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Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten
für behinderte Menschen.

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von gro-
ßen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte
Menschen bestellt sind.

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung er-
forderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung)

Protokollerklärung:

1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber
eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hi-
nausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten,
die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

20.6
Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen

Vorbemerkung

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für die Dauer
der Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder
einer vergleichbaren Einrichtung (Heim)

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim überwiegend
behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung
oder Pflege ständig untergebracht sind;

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn nicht überwiegend solche Per-
sonen ständig untergebracht sind.
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2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf
Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbe-
geldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 9

1. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben,

mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens
der Fallgruppe 2.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 7.)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 8

1. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, in Schulkindergärten, Vorklassen oder Vermittlungs-
gruppen für nicht schulpflichtige Kinder.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 10.)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4)

2. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
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Entgeltgruppe 6

Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen gilt auch die Betreuung von über
18-jährigen Personen (z. B. in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne
des § 2 SGB IX oder für Obdachlose).

Nr. 2 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert sind auch

a) Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit staatlicher Anerkennung oder
staatlicher Prüfung,

b) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die in Kinderkrippen tätig
sind.
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Nr. 3 Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die

a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere
Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter
Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von
behinderten Kindern im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung,

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2
SGB IX oder von Kindern und/oder Jugendlichen mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten,

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,

d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,

e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte min-
destens der Entgeltgruppe 6,

f) Tätigkeiten einer Facherzieherin mit einrichtungsübergreifenden Aufgaben.

Nr. 4 Die Tätigkeit setzt voraus, dass überwiegend Kinder, die im nächsten Schuljahr
schulpflichtig werden, nach einem speziellen pädagogischen Konzept gezielt auf
die Schule vorbereitet werden.

Nr. 5 Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.

a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2
SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,

b) allein verantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten,

c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere
Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter
Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von
behinderten Kindern im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung,

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2
SGB IX oder in Gruppen von Kindern und/oder Jugendlichen mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten,

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.

21.
Beschäftigte in der Steuerverwaltung

…
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22.
Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen

22.1
Ingenieure

Vorbemerkung

Unter »technischer Ausbildung« ist der erfolgreiche Besuch einer Schule zu verstehen,
deren Abschlusszeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen technischen Diens-
tes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene berechtigen.

Entgeltgruppe 13

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten
ausüben,

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Verantwortung
erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. …

Entgeltgruppe 12

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und langjähriger praktischer Er-
fahrung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Er-
fahrung,

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künst-
lerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und langjähriger praktischer Er-
fahrung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Er-
fahrung,

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und
Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11
Fallgruppe 1 heraushebt.

…

Entgeltgruppe 11

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten
ausüben,
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deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 Fall-
gruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten
ausüben,

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistungen aus der
Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

…

Entgeltgruppe 10

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und entsprechender Tätigkeit
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

…

Protokollerklärungen:

…

Nr. 3 Besondere Leistungen sind z. B.: Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, de-
ren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung
oder künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw. Mitwir-
kung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten sowie deren
Abrechnung.

Nr. 4 Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.:

a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließ-
lich Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen und Verdingungsun-
terlagen, Bearbeitung der damit zusammenhängenden laufenden techni-
schen Angelegenheiten – auch im technischen Rechnungswesen –, örtliche
Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und Bauabschnitten
sowie deren Abrechnung;

b) Ausführung besonders schwieriger Analysen, Schiedsanalysen oder selbst-
ständige Erledigung neuartiger Versuche nach kurzer Weisung in Versuchs-
laboratorien, Versuchsanstalten und Versuchswerkstätten.

…
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22.2
Techniker

Vorbemerkungen

…

2. Die Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts gelten auch für Beschäftigte, die
diese Tätigkeiten unter der Bezeichnung »Baustellenaufseher (Bauaufseher)« oder
unter der Bezeichnung »Zeichner« ausüben.

…

Entgeltgruppe 9

1. Staatlich geprüfte Techniker sowie sonstige Beschäftigte die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

in einer Tätigkeit der Fallgruppe 2, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt I Nr. 9.)

2. Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben,

die selbstständig tätig sind. (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in
Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten
ausüben.

22.3
Technische Assistenten

Vorbemerkung

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung im Sinne der Tätigkeitsmerkmale
dieses Unterabschnitts sind z. B. chemisch-technische Assistenten, physikalisch-techni-
sche Assistenten oder landwirtschaftlich-technische Assistenten jeweils mit staatlicher
Anerkennung.

Entgeltgruppe 10

…
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Entgeltgruppe 9

1. …

2. Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen, die ein besonders hohes Maß an Verantwortlichkeit
erfordern.

3. Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen und in nicht unerheblichem Umfang verantwort-
lichere Tätigkeiten verrichten, sowie

…

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 7

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit sowie
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

Entgeltgruppe 6

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätigkeit sowie
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.

Protokollerklärung:

Der Umfang der verantwortlicheren Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa
ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

…

23.
Technische Beschäftigte im Eichdienst

…

24.
Beschäftigte an Theatern und Bühnen

…
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25.
Wirtschaftspersonal

…

25.4
Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 fallen

Entgeltgruppe 9

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 200 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 100 Plätzen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

3. Hauswirtschaftsleiterinnen

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Hauswirt-
schaftsleiterinnen in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 200 Plät-
zen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5
und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4 und 5)

Entgeltgruppe 8

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 50 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2. Hauswirtschaftsleiterinnen

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Hauswirt-
schaftsleiterinnen in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 100 Plät-
zen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4 und 5)

Entgeltgruppe 6

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
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2. Wirtschafterinnen

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Hauswirt-
schaftsleiterinnen in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 50 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 5

Wirtschafterinnen

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Hauswirtschafts-
leiterinnen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung er-
forderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung oder mit

staatlicher Anerkennung als Hauswirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder
als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.

Nr. 2 (1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entsprechende Tätigkeit aus, wenn sie
der Hauswirtschaft (Küchenwirtschaft, Wäschereinigung und -pflege und
Reinigungsdienst) vorstehen und ihnen der Einkauf oder die Anforderung
von Lebensmitteln oder sonstigen Verbrauchsmitteln, gegebenenfalls ein-
schließlich der Kostenberechnung und der Wirtschaftsbuchführung, oblie-
gen.

(2) Die entsprechende Tätigkeit der Hauswirtschaftsleiterin gilt auch dann als
erfüllt, wenn wegen der Versorgung durch eine auswärtige Küche oder we-
gen der Wäschereinigung durch eine auswärtige Wäscherei oder wegen der
Hausreinigung durch ein Reinigungsinstitut eines dieser Teilgebiete nicht
von der Hauswirtschaftsleiterin selbst wahrgenommen wird.

(3) Küchenmeister werden nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert, wenn
sie die in dem Tätigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit ausüben.
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Nr. 3 Zu den Einrichtungen im Sinne dieses Unterabschnitts rechnen nicht die Kin-
dertagesstätten (Kindertagesheime).

Nr. 4 (1) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist die Zahl der tatsächlich be-
legten, nicht jedoch die Zahl der vorhandenen Plätze zugrunde zu legen.
2Vorübergehend oder für kurze Zeit, z. B. wegen Erkrankung des Kindes
oder Jugendlichen, nicht belegte Plätze sind mitzurechnen.

(2) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist ein Zeitraum von einem Ka-
lenderjahr zugrunde zu legen. Zeiten, in denen die Einrichtung, z. B. wegen
der Ferien, nicht oder nur gering belegt ist, sind außer Betracht zu lassen.
2Bei der Feststellung der Durchschnittsbelegung ist von der täglichen
Höchstbelegung auszugehen.

Nr. 5 Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung werden nach diesem Tätigkeitsmerk-
mal eingruppiert, wenn sie die in dem Tätigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit
ausüben.

Nr. 6 (1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung als Wirtschaf-
ter, die

a) mit der selbstständigen Führung der gesamten Hauswirtschaft oder

b) mit der selbstständigen Erledigung von Teilgebieten der Hauswirtschaft
oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B.

- Aufstellen des Speiseplans.

- Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des Küchenperso-
nals,

- Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel,

oder in Teilgebieten der Hauspflege, z. B.

- Aufsicht über Pflege und Reinigen des Hauses,

- Beschaffen der Pflege- und Reinigungsmittel,

oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pflege, z. B.

- Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der Wäsche,

- Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B.

- Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollieren von Material

beauftragt sind.
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(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages mindestens fünf
Jahre die Tätigkeit von Wirtschafterinnen ausgeübt haben, ohne die staat-
liche Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag den Wirt-
schafterinnen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt.

Nr. 7 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche
erforderlich sind.

Teil III
Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung

1. 1Die Fallgruppen des Abschnitts 1 (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale) gelten, sofern
die Tätigkeit nicht in besonderen Tätigkeitsmerkmalen der Abschnitte 2 und 3 auf-
geführt ist. 2Dies gilt nicht für Beschäftigte der Entgeltgruppe 2, die überwiegend
Arbeiten zu verrichten haben, die die Körperkräfte außerordentlich beanspruchen.

2. (1) 1Die besonderen Tätigkeitsmerkmale des Abschnitts 3, die für bestimmte Ver-
waltungen, Ämter und Betriebe (z. B. für die Polizeiverwaltung) vorgesehen
sind, gelten nur für die Beschäftigten in diesen Verwaltungen, Ämtern und Be-
trieben. 2Das schließt nicht aus, dass Beschäftigte außerhalb dieser Verwaltun-
gen, Ämter und Betriebe, die gleichartige Tätigkeiten zu verrichten haben, bei
Erfüllung der allgemeinen Tätigkeitsmerkmale in dieselbe Entgeltgruppe ein-
gruppiert sind.

(2) Die Tätigkeitsmerkmale, die für ein bestimmtes Fachgebiet (z. B. für das Ver-
messungswesen) vorgesehen sind, gelten für alle Beschäftigten in diesem Fach-
gebiet ohne Rücksicht darauf, in welcher Verwaltung, welchem Amt oder Be-
trieb sie tätig sind.

3. Erfolgt eine Eingruppierung nach einem besonderen Tätigkeitsmerkmal, kommt es
auf die berufliche Vorbildung nicht an, es sei denn, das Tätigkeitsmerkmal fordert
eine bestimmte Ausbildung oder eine andere berufliche Qualifikation.
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4. (1) 1Anerkannte Ausbildungsberufe sind die nach dem Berufsbildungsgesetz staat-
lich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberufe. 2In
besonderen Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch
die entsprechenden früheren Ausbildungsberufe.

(2) Der Besitz eines Handwerksmeisterbriefs, eines Industriemeisterbriefs oder ei-
nes Meisterbriefs in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf hat keinen
Einfluss auf die Eingruppierung, soweit dieser nicht ausdrücklich in einem Tä-
tigkeitsmerkmal gefordert ist.

(3) Zu den Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem ein-
schlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens drei Jahren gehören auch die Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 2 mit verwaltungseigener Prüfung.

…

7. Die Richtlinien für die verwaltungseigenen Prüfungen, deren Ablegung die Voraus-
setzung für die Eingruppierung in bestimmte Entgeltgruppen bildet, sind im Anhang
zu Teil III festgelegt.

8. (1) 1Beschäftigte, die zu Vorarbeitern von Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 4
bestellt worden sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine monat-
liche Zulage gemäß Anlage F Abschnitt II Nr. 2. 2Beschäftigte, die zu Vorar-
beitern von Beschäftigten mindestens der Entgeltgruppe 5 bestellt worden sind,
erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine monatliche Zulage gemäß
Anlage F Abschnitt II Nr. 1. 3Die Vorarbeiterzulage verändert sich bei allge-
meinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die je-
weilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest-
beträge und vergleichbare nicht lineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt.

(2) 1Sofern ein Anspruch auf die Vorarbeiterzulage nicht für alle Tage eines Kalen-
dermonats besteht, gilt § 24 Absatz 3. 2Wird die Bestellung zum Vorarbeiter
widerrufen, so wird die Vorarbeiterzulage für die Dauer von zwei Wochen wei-
tergezahlt, es sei denn, dass die Bestellung von vornherein für eine bestimmte
Zeit erfolgt ist.
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(3) 1Vorarbeiter sind Beschäftigte, die durch schriftliche Verfügung zu Gruppen-
führern von Beschäftigten bestellt worden sind und selbst mitarbeiten. 2Die
Gruppe muss außer dem Vorarbeiter aus mindestens zwei Beschäftigten beste-
hen. 3Zur Arbeit zugeteilte Insassen von psychiatrischen Krankenanstalten, Jus-
tizvollzugsanstalten, Landesblindenanstalten, Landesjugendheimen und Be-
schäftigte von Firmen rechnen wie entsprechende Beschäftigte. 4Auszubildende
nach dem Tarifvertrag für Auszubildende der Länder nach dem Berufsbildungs-
gesetz (TVA-L BBiG) vom 12. Oktober 2006 in der jeweils geltenden Fassung
können ab dem dritten Ausbildungsjahr als Beschäftigte der Entgeltgruppe 5
Nr. 1 gerechnet werden.

(4) Beschäftigte, bei denen die Aufsichtsfunktion zum Inhalt ihrer Tätigkeit gehört,
sind nicht Vorarbeiter im Sinne dieser Vorschrift.

(5) Bei der Sicherung des Lohnstandes nach der Protokollerklärung zum 3. Ab-
schnitt des TVÜ-Länder gilt die Vorarbeiterzulage als Bestandteil des Monats-
tabellenlohnes.

1.
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2, die besonders hochwertige Arbeiten
verrichten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2, die hochwertige Arbeiten verrich-
ten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden.

2. Beschäftigte,

die nach einer mindestens dreijährigen ununterbrochenen Beschäftigung in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren
eine verwaltungseigene Prüfung erfolgreich abgelegt haben und eine entsprechende
Tätigkeit ausüben.
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Entgeltgruppe 4

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren,

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden.

Entgeltgruppe 3

1. Beschäftigte

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung erforderlich ist.

(Keine Stufe 6)

2. Angelernte Beschäftigte.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

3. Beschäftigte

mit Tätigkeiten der Entgeltgruppe 2,

die die Körperkräfte außerordentlich beanspruchen oder mit besonderer Verantwor-
tung verbunden sind.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem hoch-
wertigem fachlichen Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern.

Nr. 2 Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das
fachliche Geschick des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß
dessen hinausgehen, das von einem solchen Beschäftigten üblicherweise ver-
langt werden kann.

Nr. 3 Das sind Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine handwerkliche oder fachliche
Anlernung erfordern.

Nr. 4 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche
erforderlich sind.
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Nr. 5 1Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus

- Essens- und Getränkeausgeber,

- Garderobenpersonal,

- Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im Haus-
und Küchenbereich ausüben,

- Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grünanlagen, Parks,

- Wärter von Bedürfnisanstalten,

- Servierer,

- Hausarbeiter und

- Hausgehilfen.

2Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden.

2.
Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Bereiche

2.1
Facharbeiter

Entgeltgruppe 9

…

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren mit Meis-
terbrief,

die in großen Arbeitsstätten mit zentraler Haus- und Betriebstechnik komplizierte
Anlagen warten, instand setzen, die Betriebsbereitschaft gewährleisten und in der
Lage sind, die Regelung und Steuerung der Anlagen technischen Änderungen an-
zupassen.

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

…

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-

mals sind z. B. Systemelektroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Mechat-
roniker für Kältetechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik, Elektroniker für Automatisierungstechnik.
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Nr. 2 Komplizierte Anlagen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. zentrale
Mess-, Steuer- und Regelanlagen für Heiz-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik.

2.2
Maschinenführer, Fahrer, Wagenpfleger und Tankwarte

Entgeltgruppe 5

1. Führer von Baugeräten und Erdbewegungsmaschinen (z. B. Bagger, Krane, Planier-
raupen, Straßenhobel, Walzen).

2. Fahrer von Lastkraftwagen oder Lastkraftwagenzügen mit einem Ladegewicht von
mehr als 5 t.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Fahrer von Mehrzweckfahrzeugen (Unimog u. a.)

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

4. …

Entgeltgruppe 4

1. Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren,

die nach der Straßenverkehrszulassungsordnung mit amtlichen Kennzeichen zum Ver-
kehr zugelassen sind und überwiegend im öffentlichen Verkehr eingesetzt sind.

2. Fahrer von Gabelstaplern,

die nach der Straßenverkehrszulassungsordnung mit amtlichen Kennzeichen zum Ver-
kehr zugelassen sind und überwiegend im öffentlichen Verkehr eingesetzt sind.

3. …

4. Kraftwagenfahrer.

Entgeltgruppe 3

1. Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren.

…

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Bei Verringerung des Ladegewichts durch Anbringen von Ladegeräten oder an-

deren Geräten ist vom Ladegewicht ohne Geräte auszugehen.

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn ver-
schiedene Anbaugeräte in ständiger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich
verwendet werden.
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Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb – ausgenommen
die Zuschläge nach Nr. A 20 Buchst. c) und d), Nrn. A 25 bis 28 und A 82 sowie
Nrn. M 7 und 8 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang mit der Verwendung
der Anbaugeräte abgegolten.

2.3
Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reinigungs- und Wachpersonal

Vorbemerkung

Abweichend von der Protokollerklärung zu Nr. 2 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der
Entgeltordnung sind in diesem Unterabschnitt auch Beschäftigte eingruppiert, die bei
Fortgeltung des alten Rechts

- … oder

- in Teil II Abschnitt 0 (Schulhausmeister und Hausmeister in Verwaltungsgebäuden)

der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O eingruppiert gewesen wären.

Entgeltgruppe 5

1. Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen an-
erkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren.

2. …

Entgeltgruppe 4

1. Hausmeister.

2. …

Entgeltgruppe 3

1. Pförtner

a) an verkehrsreichen Eingängen,

b) mit einfachem Fernsprechvermittlungsdienst,

c) die in nicht unerheblichem Umfang mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt werden
oder

d) mit Fernsprechvermittlungsdienst mit mehr als einem Amtsanschluss.

(Hierzu Protokollerklärung)

2. …

3. Pförtner.

(keine Stufe 6)

4. …
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Protokollerklärung:

Zu den schriftlichen Arbeiten gehört nicht das Ausfüllen von Besucherzetteln.

2.4
Beschäftigte in der Entsorgung

…

2.5
Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, …

…

2.6
Taucher

…

2.7
Tierwärter

…

3.
Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Bereiche

3.1
Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser

…

3.2
Beschäftigte im Gartenbau

…

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief.

2. Beschäftigte mit Waldfacharbeiterbrief.

3. Fahrer von Traktoren

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte sowie verschiedener An-
hängegeräte (z. B. Mähdrescher, Hackfrucht-Vollernter), die vom Traktor aus bedient
werden.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)
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Entgeltgruppe 4

1. Fahrer von Traktoren, die einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen.

2. Gartenarbeiter,

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme von einfachen
Maschinen) führen und warten sowie kleinere Reparaturen selbstständig ausführen.

Entgeltgruppe 3

1. Gartenarbeiter,

die gärtnerische Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsvermögen und das fach-
liche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, das von
einem angelernten Arbeiter verlangt werden kann.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

2. Gartenarbeiter,

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme von einfachen
Rasenmähern) führen.

3. Fahrer von Traktoren.

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III gilt nicht.

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn ver-
schiedene Anbaugeräte in ständiger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich
verwendet werden.

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb – ausgenommen
die Zuschläge nach Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82
TVZ zum MTL II – im Zusammenhang mit der Verwendung der Anbau- und
Anhängegeräte abgegolten.

Nr. 4 Z. B. Formschneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern, selbstständige Be-
pflanzung von Parterreanlagen, selbstständige Versuchsarbeiten nach besonde-
rer Weisung.

3.3
Beschäftigte im Gesundheitswesen

…

3.4
Beschäftigte in der Landwirtschaft

…
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3.5
Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Materialprüfungseinrichtungen

…

3.6
Beschäftigte in der Polizeiverwaltung

…

3.7
Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und Straßenbau

…

3.8
Beschäftigte im Vermessungswesen

…

3.9
Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern Baden-Württemberg und Bayern

…

3.10
Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen Ländern (gilt nicht für die Freie und

Hansestadt Hamburg)

…

3.11
Beschäftigte im Weinbau

…

3.12
Beschäftigte in Gestüten

…

3.13
Beschäftigte in Münzen

…
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3.14
Beschäftigte in der Wilhelma

…

3.15
Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen

…

3.16
Beschäftigte bei der Feuerwehr Bremen

…

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung

…

Teil IV
Beschäftigte im Pflegedienst

…(Im Geltungsbereich der DienstVO findet für den ambulanten Pflegedienst Anlage 2
Abschnitt M der DienstVO Anwendung.)
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Anlage 2
zum Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum TV-L

Anlage C zum TV-L

Entgelttabelle für Pflegekräfte

– Gültig ab 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 –

Entgelt-
gruppe KR

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

12 a 3.708,18 4.106,59 4.621,18

11 b 3.708,18 4.206,19

11 a 3.365,12 3.708,18 4.206,19

10 a 3.254,45 3.481,32 3.912,93

9 d 3.171,45 3.459,19 3.686,05

9 c 3.082,92 3.298,72 3.503,44

9 b 2.806,26 3.171,45 3.298,72

9 a 2.806,26 2.905,86 3.082,92

8 a 2.341,45 2.490,85 2.612,58 2.717,72 2.905,86 3.082,92

7 a 2.169,92 2.341,45 2.490,85 2.717,72 2.833,92 2.950,11

4 a 1.943,06 2.092,46 2.230,78 2.518,52 2.590,45 2.728,79

3 a 1.860,05 2.059,25 2.114,58 2.203,12 2.275,05 2.435,51

In den Entgeltgruppen KR 11 b und KR 12 a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren
in Stufe 5 um 227,75 Euro

Anlage C zum TV-L

Entgelttabelle für Pflegekräfte

– Gültig ab 1. Januar 2014 –

Entgelt-
gruppe KR

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

12 a 3.817,57 4.227,73 4.757,50

11 b 3.817,57 4.330,27

11 a 3.464,39 3.817,57 4.330,27

494-Archiv TV-L, Auszug

96 Archiv, Geltungszeitraum 09.03.2013 - 27.03.2015 EKBS



Entgelt-
gruppe KR

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

10 a 3.350,46 3.584,02 4.028,36

9 d 3.265,01 3.561,24 3.794,79

9 c 3.173,87 3.396,03 3.606,79

9 b 2.889,04 3.265,01 3.396,03

9 a 2.889,04 2.991,58 3.173,87

8 a 2.410,52 2.564,33 2.689,65 2.797,89 2.991,58 3.173,87

7 a 2.233,93 2.410,52 2.564,33 2.797,89 2.917,52 3.037,14

4 a 2.000,38 2.154,19 2.296,59 2.592,82 2.666,87 2.809,29

3 a 1.914,92 2.120,00 2.176,96 2.268,11 2.342,16 2.507,36

In den Entgeltgruppen KR 11 b und KR 12 a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren
in Stufe 5 um 234,47 Euro
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Anlage 3
zum Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum TV-L

Anlage F zum TV-L

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) geregelten Zulagen

– Gültig vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 –

I.
Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei allge-
meinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleich-
bare nicht lineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen ab 1. Januar 2012

Nr. der Entgeltgruppenzulage Euro/Monat

1 137,61

2 129,80

3 120,41

4 113,56

5 110,10

6 107,36

7 97,36

8 96,63

9 85,18

10 73,62

11 50,83

II.
Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 der Entgeltordnung

…
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III.
Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen

zu Teil III der Entgeltordnung

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung
betragen

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat

1 142,14

2 243,31

IV.
Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß Teil IV der Entgeltordnung

Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst

- gemäß Nr. 5 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung,

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung sowie

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung

betragen

Nr. der Zulage Euro/Monat Euro/Stunde

1 1,33

2 455,71

3 422,87

4 392,14

5 363,64

6 337,40

7 313,11
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Anlage F zum TV-L

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) geregelten Zulagen

– Gültig ab 1. Januar 2014 –

I.
Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei allge-
meinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleich-
bare nicht lineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen

Nr. der Entgeltgruppenzulage Euro/Monat

1 141,67

2 133,63

3 123,96

4 116,91

5 113,35

6 110,53

7 100,23

8 99,48

9 87,69

10 75,79

11 52,33

II.
Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 der Entgeltordnung

…

III.
Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der

Entgeltordnung

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung
betragen
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Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat

1 146,33

2 250,49

IV.
Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß Teil IV der Entgeltordnung

Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst

- gemäß Nr. 5 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung,

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung sowie

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung

betragen

Nr. der Zulage Euro/Monat Euro/Stunde

1 1,37

2 469,15

3 435,34

4 403,71

5 374,37

6 347,35

7 322,35
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Anlage 2

Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten
der Länder (TV Prakt-L)

Vom 9. Dezember 2011 – geändert durch ÄndTV Nr. 1 vom 12. Dezember 2012 –
und ÄndTV Nr. 2 vom 9. März 2013

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf

a) der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters, der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen
und der Heilpädagogin/des Heilpädagogen während der praktischen Tätigkeit, die nach
Abschluss des Fachhochschulstudiums der staatlichen Anerkennung als Sozialarbei-
terin/Sozialarbeiter, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder Heilpädagogin/Heilpäda-
goge vorauszugehen hat,

b) der pharmazeutisch-technischen Assistentin/des pharmazeutisch-technischen Assis-
tenten während der praktischen Tätigkeit nach § 6 des Gesetzes über den Beruf des
pharmazeutisch-technischen Assistenten in der Neufassung vom 23. September 1997
(BGBl. I S. 2349),

c) der Erzieherin/des Erziehers und der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers während der
praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsordnungen der staatlichen
Anerkennung als Erzieherin/Erzieher oder Kinderpflegerin/Kinderpfleger vorauszu-
gehen hat,

d) der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/ des Masseurs und medizinischen
Bademeisters während der praktischen Tätigkeit nach § 7 des Gesetzes über die Berufe
in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz) vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1084),

e) der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten während der praktischen Tätigkeit
nach § 7 des Gesetzes über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassis-
tenten (Rettungsassistentengesetz) vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384),

die in einem Praktikantenverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, dessen Beschäftigte un-
ter den Geltungsbereich des TV-L fallen.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Praktikantinnen/ Praktikanten, deren praktische Tä-
tigkeit in die schulische Ausbildung oder die Hochschulausbildung integriert ist.

(3) Für die Praktikantinnen und Praktikanten des Landes Berlins gelten einheitlich die
Regelungen dieses Tarifvertrages für das Tarifgebiet West.
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§ 2
Praktikantenvertrag, Nebenabreden

(1) Vor Beginn des Praktikantenverhältnisses ist ein schriftlicher Praktikantenvertrag zu
schließen.

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können
gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 3
Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Praktikantenverhältnis von beiden Seiten jederzeit
ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

§ 4
Ärztliche Untersuchungen

(1) 1Die Praktikantinnen/Praktikanten können bei begründeter Veranlassung verpflichtet
werden, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach
§ 1 Absatz 1 erforderliche praktische Tätigkeit auszuüben. 2Bei der beauftragten Ärztin/
dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit
sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber.

(2) Praktikantinnen/Praktikanten, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder
mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt sind, sind auf ihren Antrag bei Be-
endigung des Praktikantenverhältnisses ärztlich zu untersuchen.

§ 5
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Haftung, Schutzkleidung

(1) Praktikantinnen/Praktikanten haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wah-
ren wie die Beschäftigten des Arbeitgebers.

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Praktikantinnen/Praktikanten ihrem Arbeitge-
ber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach § 1 Absatz 1
erforderliche praktische Tätigkeit der Praktikantinnen/Praktikanten oder berechtigte Inte-
ressen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen.

(3) 1Die Praktikantinnen/Praktikanten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Pro-
visionen oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen.
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden ihnen derartige
Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.
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(4) Für die Schadenshaftung der Praktikantinnen/Praktikanten finden die Bestimmungen,
die für die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung.

(5) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist,
wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Arbeitgebers.

§ 6
Personalakten

1Die Praktikantinnen/Praktikanten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Per-
sonalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch eine/n hierzu schriftlich Bevoll-
mächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten
erhalten. 4Die Praktikantinnen/Praktikanten müssen über Beschwerden und Behauptungen
tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor
Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten
zu nehmen.

§ 7
Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die tägliche Arbeitszeit
der Praktikantinnen/Praktikanten richten sich nach den Bestimmungen, die für die Ar-
beitszeit der bei dem Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantinnen/Praktikanten
Beschäftigten gelten.

§ 8
Entgelt

(1) Das monatliche Entgelt beträgt für Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf

- der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters,

der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen,

der Heilpädagogin/des Heilpädagogen
vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 1.577,02 Euro,

ab 1. Januar 2014 1.623,54 Euro,

- der pharmazeutisch-technischen Assistentin/

des pharmazeutisch-technischen Assistenten,

der Erzieherin/des Erziehers
vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 1.358,19 Euro,

ab 1. Januar 2014 1.398,26 Euro,
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- der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers,

der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/

des Masseurs und medizinischen Bademeisters,

der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten
vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 1.302,88 Euro,

ab 1. Januar 2014 1.341,31 Euro.

(2) Für die Berechnung und Auszahlung des Entgelts gilt § 24 TV-L entsprechend.

§ 9
Sonstige Entgeltregelungen

(1) 1Für die praktische Tätigkeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen, am 24. Dezember
und am 31. Dezember, für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Über-
stunden und für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Arbeitgebers gel-
tenden Regelungen sinngemäß. 2Dabei gilt als Stundenanteil des Tabellenentgelts im Sinne
des § 8 Absatz 1 Satz 2 TV-L der auf eine Stunde entfallende Anteil des Entgelts (§ 8
Absatz 1). 3Zur Ermittlung dieses Anteils ist das jeweilige Entgelt durch das 4,348fache
der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 7) zu teilen.

(2) Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Absatz 5 Satz 1 TV-L gemäß § 19 Absatz 5
Satz 2 TV-L in Verbindung mit § 33 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 6 BAT/BAT-O eine
Zulage zusteht, erhalten Praktikantinnen/ Praktikanten unter denselben Voraussetzungen
die entsprechende Zulage in voller Höhe.

(3) Soweit Beschäftigten, die im Heimerziehungsdienst tätig sind, eine Zulage nach der
Anlage A zum TV-L zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben
Voraussetzungen die entsprechende Zulage in voller Höhe.

(4) Soweit Beschäftigten gemäß § 8 Absatz 7 bzw. 8 TV-L eine Wechselschicht- bzw.
Schichtzulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben Vor-
aussetzungen 75 v. H. des entsprechenden Zulagenbetrages.

(5) 1Falls im Rahmen des Praktikantenvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung
einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede
(§ 2 Absatz 2) festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird im Tarifgebiet West
nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom
16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf das Entgelt (§ 8 Absatz 1) mit der
Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 des genannten Tarifver-
trages maßgebende Quadratmetersatz um 15 v. H. zu kürzen ist. 3Sachbezüge sind in Höhe
der durch Rechtsverordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV bestimmten Werte
anzurechnen. 4Kann die Praktikantin/der Praktikant während der Zeit, für die nach §§ 10,
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11 und 12 Bezüge zustehen, Sachbezüge aus berechtigtem Grund nicht abnehmen, sind
diese nach den Sachbezugswerten abzugelten.

§ 10
Urlaub

1Praktikantinnen/Praktikanten erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung
der Regelungen, die für die Beschäftigten des Arbeitgebers gelten. 2Während des Erho-
lungsurlaubs wird das Entgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt.

§ 11
Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Werden Praktikantinnen/Praktikanten durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
ohne ihr Verschulden verhindert, die nach § 1 Absatz 1 erforderliche praktische Tätigkeit
auszuüben, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von sechs
Wochen das Entgelt (§ 8 Absatz 1) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten
des Arbeitgebers geltenden Regelungen fortgezahlt. 2Im Übrigen gilt das Entgeltfortzah-
lungsgesetz.

(2) 1Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Arbeitgeber erlit-
tenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrankheit ver-
ursacht ist, erhält die Praktikantin/der Praktikant nach Ablauf des nach Absatz 1 maßge-
benden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit
einen Krankengeldzuschuss. 2Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des Unterschieds-
betrages zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialversicherungsträgers und
dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoentgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung
des Krankengeldzuschusses ist, dass der zuständige Unfallversicherungsträger den Ar-
beitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.

§ 12
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung ih-
res Entgelts (§ 8 Absatz 1) unter denselben Voraussetzungen wie die Beschäftigten des
Arbeitgebers.

§ 13
Vermögenswirksame Leistungen

Praktikantinnen/Praktikanten haben unter denselben Voraussetzungen wie die Beschäf-
tigten des Arbeitgebers Anspruch auf eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von
13,29 Euro monatlich.
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§ 14
Jahressonderzahlung

(1) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die am 1. Dezember in einem Praktikantenverhältnis
stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt für Praktikantinnen/
Praktikanten im Tarifgebiet West 95 v. H. und für Praktikantinnen/Praktikanten im Tarif-
gebiet Ost 71,5 v. H. des Entgelts (§ 8 Absatz 1), das den Praktikantinnen/Praktikanten für
November zusteht. 3§ 38 Absatz 1 TV-L gilt entsprechend.

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Prak-
tikantinnen/Praktikanten keinen Anspruch auf Entgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung des
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder im Krankheitsfall (§ 11) haben. 2Die
Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Praktikantinnen wegen Beschäfti-
gungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes kein Entgelt
erhalten haben. 3Sie unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der El-
ternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bis zum Ende des Ka-
lenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch
auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat.

(3) Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Entgelt ausgezahlt.

(4) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die im unmittelbaren Anschluss an das Praktikanten-
verhältnis von ihrem Arbeitgeber in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am
1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der antei-
ligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung
aus dem Praktikantenverhältnis. 2Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats,
wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis
gezahlt.

§ 15
Beendigung des Praktikantenverhältnisses

(1) Das Praktikantenverhältnis endet mit dem im Praktikantenvertrag vereinbarten Zeit-
punkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(2) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Praktikantenverhältnis unbeschadet der gesetzlichen
Kündigungsgründe nur gekündigt werden

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

b) von der Praktikantin/dem Praktikanten mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.

§ 16
Zeugnisse

1Der Arbeitgeber hat den Praktikantinnen/Praktikanten bei Beendigung des Praktikanten-
verhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und
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Ziel des Praktikums sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse enthalten.
3Auf Verlangen der Praktikantinnen/Praktikanten sind auch Angaben über Führung, Leis-
tung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.

§ 17
Ausschlussfrist

1Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der Praktikantin/dem Praktikanten oder
vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht
die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällig werdende Leistungen
aus.

§ 18
Inkrafttreten, Laufzeit

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
halbjahres, frühestens zum 31. Dezember 2012, schriftlich gekündigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum
Ende eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2012, schriftlich ge-
kündigt werden; eine Kündigung nach Absatz 2 erfasst nicht den § 8 Absatz 1.

(4) Abweichend von Absatz 2 kann § 14 von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirk-
licher Ebene mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres,
frühestens zum 31. Dezember 2012, schriftlich gekündigt werden.

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
mit Wirkung vom 1. Januar 2012 die in der Anlage aufgeführten Tarifverträge.

Anlage (zu § 18 Absatz 5)

1. Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen für die Praktikantin-
nen/Praktikanten vom 12. Oktober 2006 in der Fassung des Änderungstarifvertrages
Nr. 2 vom 10. März 2011.

2. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Prakti-
kanten (TV Prakt) vom 22. März 1991.

3. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Prakti-
kanten (TV Prakt-O) vom 5. März 1991.

4. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen (Praktikanten) vom 12. Oktober
1973.
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5. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen/Praktikanten (TV Zuwendung
Prakt-O) vom 5. März 1991.

6. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 17. Dezem-
ber 1970.

7. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL
Azubi-O) vom 8. Mai 1991.
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